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HAUSCHILD BOTTCHER

NOTARE

SATZUNG

der

örowoRto Ro

mit dem Sitz in Hilden,

ín der Fassung vom 21. Juni 2023, UVZ-Nr.: B 372 1 /2023
des Notars Dr. Leif Böttcher mit dem Amtssitz in Düsseldorf.

lch bescheinige, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung mit dem Beschluss der

Hauptversammlung über die Änderung der Satzung vom 2'1. Juni 2023, und die unverän-

derten Bestimmungen mit dem zuletzt dem Handelsregister eingereichten vollständigen

Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Drisseldorf, den 24. Juli 2023

(LS) gez. Böttcher

Dr. Leif Böttcher

SchadowArkaden Blumenstraße 28 40212 Düsseldorf Germany T +49(0)211-8ó525-0 t +4910)211-86525-25
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Satzung

der Öt<o!øoRLD,{,c
mit dem Sitz in Hilden

,,Ptäambel

Die ÖKO!ØORLD A.G ist ein Dienstleistungsunternehmen der Versicherungs-
und Finanzdienstbranche, dessen verantwottlich handelnde Personen sich einer
ganzheitlichen Denkweise verpflichtet fühlen. Ökologische und soziale Verant-
v/oÍtung sind wesentliche Untetnehmensziele und integraler Bestandteil der auf
langfristige \ü/ertsteigerung ausgerichteten Unternehmensstrategie.

I(onzeption und Vertrieb von sinnvollen Vetsicherungs- und Finanzanlagepro-
dukten tragen in diesem Sinne zu einem nachhaltigen V/achstum des Untemeh-
mens bei, das dadutch seinen Mitarbeitednnen und Mitarbeitern ein verlässlicher
und kooperativer Arbeitgeber wird.

Im Interesse ihrer l(unden und l(undinnen veqpflichtet sich die Geselischaft, ei-
nen maximalen Qualitätsstandard, bezogen auf die gebotenen Beratungen und
Dienstleistungen, anzustreben.

Darübet hinaus trägt die Gesellschaft dazu bei, verantwortlich mit den vorhan-
denen natridichen Ressoutcen umzugehen und unsere Umwelt menschenfreund-
licher zu gestalten, indem sie auch mit den ihr zut Verfügung stehenden Mitteln
nach Iftäften den zugrundeliegenden politischen Diskussionsprozess fördert und
untefstl,itzt."

I.
Allgemeine Bestimmungen

s1
Firma, Sitz und Geschäftsjahr

Die Gesellschaft fühn die Firma öKOWOnfD AG

Sie hat ihren Sitz in Hilden.

Das Geschäftsjahr ist das I(alenderjahr
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s2
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von Versicherungen aller Art
und die Vermittlung von Finanzdienstleistungen, sowie die I(onzeptionierung von
Versicherungs- und l(apitalanlageprodukten.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Untetnehmens dienen. Sie kann zu diesem Zweck Zweignieder-
lassungen erdchten, auch andere Unternehmen gninden, erwerben und sich an
ihnen þs¡siligen.

s3
Bekanntmachung

Gesellschaftsblatt im Sinne des $ 25 AktG ist ausschließlich der elektronische Bundesan-
zeiger

II.
Grundkapital und -A,ktien

(1)

s4
Höhe und Einteilung des Grundkapitals

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 7.250.000,00. Es ist eingeteilt in
Sttick 4.200.000 Stammaktien und Sti.ick 3.050.000 stimmrechtlose Vorzugsak-
tien.

Das Gewinnrecht der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ist mit \X/irkung für die
Gewinne der Geschäftsjahre ab dem 1,.Januar 2018 wie folgt ausgestaltet:

Die Vorzugsaktien erhalten 2 o/o YorzuE des auf alle Vorzugsaktien entfallenden
Anteils am Grundkapital

Hiemach ethalten die Stammaktien bis zu 1, '/o des auf alle Stammaktien entfal-
lenden Anteils am Grundkapital.

Soweit der verbleibende Gewinn an die Aktionäre ausgeschüttet wird, nimmt je-
de Äktie iedet Gattung in gleichet Höhe an der weiteren ,tusschüttung des ver-
bleibenden Gewinns teil, so dass die Vorzugsaktien stets 1. o/o des auf ale Vor-
zugsaktien entfallenden Anteils am Grundkapital mehr erhalten als die Stammak-
tien.

(2)
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videnden auf die Votzugsaktien nicht aus, so ist der Rückstand ohne Zinsen aus
dem Bilanzgewinn der folgenden Geschäftsjahre in der \Weise nachzuzahlen, dass

die älteten Rùckstände vor den jüngeren Rückstände¡ 2s tilgen sind und die aus
dem Gewinn eines Geschäftsiahres für dieses zu zahlenden Vorzugsbeträge erst
nach Tilgung sämtlicher Rückstände zu leisten sind.

(3) Die,{ktien laufen auf den Namen.

(4) Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine
bestimmt der Vorstand. Der Anspruch auf Verbdefung der Aktien ist ausge-
schlossen.

III.
Vorstand

(1)

Q)

(3)

$5
Zusammensetzung und Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat bestimmt dte Zahl der Vorstandsmitglieder.

Der Vorstand beschließt einstimmig.

Det Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand edassen

s6
Vertretung

Die Gesellschaft wird vertreten

^) durch ein Mitglied des Votstands, wenn ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur
Alleinvertretung erteilt hat,

b) durch zwei Vorstandsmitglieder,

Ð durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen

Die Votst¿ndsmitglieder sind von den Beschränkungen des $ 181 BGB bei Vertrerung
det Gesellschaft gegenüber verbundenen Unternehmen befreit.
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IV

(1)

Q)

Aufsichtsrat

s7
Zrtsammensetzung, A,mtsdauer, Amtsniededegung

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern,

Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptver-
sammlung gewählt, die über füte Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach
dem Beginn der,{,mtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die ¡{.mtszeit be-
ginnt, wird nicht mitgerechnet, Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der
Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt für den Rest der Âmtszeit des ausge-
schiedenen Mitglieds,

Gemäß $ 101 Âbs. 2 .A'ktG haben die Herren,{lfred Platow und I(laus Odenthal
so lange, wie sie selbst und/odet ihnen ausschließIich gehörende Gesellschaften
Eigentümer von zusamrnen mehr als 10 o/o der Aktien der Gesellschaft sind, das
nicht übertragbarc Recht, ein Drittel der Mitglieder in den Aufsichtsrat der Ge-
sellschaft zu entsenden. Bei einer ungerade¡ Anzahl von zu entstehenden Auf-
sichtsratsmitgliedern üben die Herren Platow und Odenthal das Entsenderecht
für ein ,{ufsichtsratsmitglied gemeinsam aus, wählend die Entsenderechte für et-
waige weitere zu entsendende Aufsichtsratsmitglieder von ihnen jeweils zur:Hälfte
getrennt ausgeübt werden.

Das Entsenderecht für jedes einzelne ,{,ufsichtsratsmitglied kann der Gesellschaft
gegenübet von den jeweils Betechtigten nur einheitlich und nur durch eine von
ihnen allen unterzeichnete Etklärung, aus der sich das zu entsendende Mitglied
des ,\ufsichtsrates ergibt, ausgeübt werden.

Dabei bedad es nicht der Mitwirkung von Personen, die Iftaft Gesetzes an der
Ausübung eines Stimmrechts bei Beschlussfassungen über die Wahl und.,\bberu-
fung von Mitgliedern des Aufsichtsrates oder an der Ausübung des Entsenderech-
tes gehindet sind. Jedoch wetden die ,tktien solcher Personen bei der Berech-
nung der Mindesrbeteiligung mit berücksichtigt.

lØird das Entsendetecht nicht spätestens sechs Mon ate nach der ordentlichen
Hauptversammlung ausgeübt, die de¡ Hauptversammrung vorausgeht, in der die
turnusmäßig Wahl des ,{ufsichtsrates durchgeführt werden soll, so ruht es für die
Daue¡ der anstehenden Wahlpedode,

Gleichzeitig mit den otdentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder
mehrete bestimmte Aufsichtstatsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden, Sie
werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolg" l,titE.d"r des Auf-
sichtsrates, wenn Aufsichtstatsmitgheder, als deren ErsatÃoitgliäerci. gewählt
wutden, vor ,{'blauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausschðiden. Tritt-ein Er-

(3)
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satzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen, so erlischt sein A,mt, falls in der
nächsten odet übetnächsten Hauptvetsammlung nach Eintritt des Ersatzfalles ei-
ne Neuwalrl fiir den ausgeschiedenen stattfindet, mit Beendigung dieser Haupt-
vetsammlung, andernfalls mit Ablauf der restlichen ,\mtszeit des Ausgeschiede-
nefl.

(4) \X/ird ein Aufsichtsratsmitghed an Stelle eines ausscheidenden Mitglieds gewählt,
so besteht sein ,{.mt frir den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds.
Soll die Nachwahl für ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrates
das Ausscheiden eines nachgenickten Mitglieds bewirken, bedarf der Beschluss
über die Nachwahl einer Mehrheit von 3/c der abgegebenen Stimmen.

Die Mitgheder des ,{ufsichtsrats können ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden
des ,\ufsichtsrâtes oder an den Vorstand zu dchtende schdftüche Erklärung unter
Einhaltung einer Frist von vier lflochen niededegen,

(5)

(ó) Det A.ufsichtsrat wählt jähdich in einer im Anschluss an die ordentliche Haupt-
vetsammlung abzuhaltenden Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung nicht
bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die VØahl ist
zu wiedetholen, sobald sich eines dieser Ämter erledigt.

s8
Aufgaben des Âufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu überwachen.

Q) Det ,\ufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden und ihnen - soweit
gesetzlich zulässig - auch Entscheidungsbefugnisse übertragen.

(r) Der rtufsichtsrat kann sich im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Bestimmun-
gen und den Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben.

Zur Änderung det Satzung, die lediglich die Fassung betreffen, ist der Âufsichts-
rat ermächtigt.

Die Mitgheder des Aufsichtsrats erhalten Ercatz aller Auslagen sowie Ersatz der
etwa auf ihre Vergütung und Âuslagen zu erdchtenden Umsatzsteuet.

(4)

(s)
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Hauptvetsammlung

Ort und Einberufung, rorså, der Haupwersammlung

(1) Die Haupwersammlung findet am Sitz der Gesellschaft, oder an einem deutschen
Börsenplatz oder einer deutschen Stadt mit über 100.000 Einwohnen statt.

Sie wird durch den Vorstand oder in den gesetzlichen geregelten Fällen durch den
Aufsichtsrat einberufen.

(3) Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, min-
destens 30 Tage vot dem Tag der Hauptversammlung einzuberufen. Dabei sind
der Tag der veröffentlichung der Einberufung und der Tag der Hauptversamm-
lung nicht mitzurechnen. Die Frist gemäß Satz 7 vedängert sich um die Tage der
Ânmeldefrist gemäß Abs. 4.

Fällt das Ende der Frist auf einen Sonnabend, Sonntag oder einen Feiertag,
kommt eine Vedegung auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden
\X/erktag nicht in Betacht. Die $$ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuches
@GB) sind nicht enrsprechend anzuwenden.

(4) Zv Tetlnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind alle Aktionäre betechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregis-
ter det Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig vor der Hauptversarrun-
lung bei der Gesellschaft odet den sonst in der Einberufung bezeichneten Stellen
in Textform in deutschet odet englischer Sprache angemeldet haben, Die Anmel-
dung muss der Gesellschaft oder den sonst in der Einberufung bezeichneten Stel-
len mindestens sechs Tage vot det Hauptversammlung zugehen. In der Einberu-
fung der Hauptversammlung kann eine kützere, in Tagen zu bemessende Frist
vorgesehen werden. Bei der Berechnung der Frist ist der Tag det Hauptversamm*
lung und der Tag des Zugangs der ,{,nmeldung nicht mitzurechnen. Für die Be-
rechnung gilt die Regelung in ,\bs. 3,2.lJntenbsatz, entsprechend.

Umschreibungen im ,{ktienregister finden ab Beginn des sechsten Tages vor der
Hâuptvercammlung bis zum A,blauf der Hauptversammlung nicht statt G,U--
schreibungsstopp"). In der Einberufung der Hauptversammlung kann eine kür-
zete, in Tagen zu bemessende Fdst für den Umschreibungsståpp vorgesehen
wetden. Bei der Berechnung des Beginns des Umschreibungistopps ist ãer Tag
der Hauptvetsammlung nicht mitzurechnen. Für die Berechn""g glì die Regelun!
in Abs. 3,2. TJntenbsatz, entsprechend.

(5) Die Hauptversammlung kann auszugsweise oder vollständig in Bild und Ton
übertragen werden, wenn det Vorstand dies im Einzelfall beschließt und mit der
Einberufung bekannt macht.



-7 -

(6) Der Vorst¿nd ist etmächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversamm-
lung auch ohne A,nwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teil-
nehmen und sämtliche oder einzelne lhrer Rechte g nz oder teilweise im Wege
elektronischer l(ommunikation ausüben können (online-Teilnahme).

(7) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne
an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im !7ege elekuonischer
I(ommunikation abgeben dürfen @riefwahl).

(8) Mitgliedet des Vorstands und des Âufsichtsrats sollen persönlich an der Haupt-
versammlung teilnehmen. Mitgliedern des Aufsichtsrats (mit Ausnahme des Ver-
sammlungsleiters) ist in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats die
Teilnahme an der Hauptversammlung im Ì{/ege der Bild- und Tonübertrâgung ge-
stattet, wenn ihnen aufgnrnd rechtlicher Einschränkungen, ihres Âufenthalts im
Ausland, ihres aus persönlichen oder beruflichen Gninden notwencligen Aufent-
halts an einem anderen Ort im Inland oder aufgrund einer murrg"-".senen A.n-
reisedauet die physische Präsenz am Ort der Hauptversammlung nicht oder nur
mit erheblichem ,{ufwand möglich wäre oder wenn d.ie Haupwersammlung als
virtuelle Hauptversammlung nach -A.bs. 9 abgehalten wird.

(9) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass d.ie Hauptversammlung ohne physi-
sche Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptver-
sammlung abgehalten wrd (virtuelle Haupwersammlung). Diese Ermächtigung
gilt ftir einen Zeiaaum von zwei |ahren nach Eintrag,mgã.r"r SatzungsregJlun!
in das Handelsregister det Gesilschaft (,Ermächiigung virtuelle Haupwer-
sammlung 2023")

s10
Vorsitz in der Hauptversammlung

Den Vorsitz in der Hauptversammlung füht der Vorsitzende des Âufsichtsrates, im Falle
seiner Verhindetung sein Stellveftreter. !(/enn sowohl der Vorsitzende des Aufsichtsrates
als auch sein Vertreter verhindert sind, wird der Vorsitzende durch die Hauptversamm-
lung gewählt.

$ 11

Beschlussfassung

(1) Jede Starnmaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stjmme. Den Vorzugs-
aktionären steht kein Stimmtecht zu. Das StimmreÃt beginnt mit der vollständi-
gen Leistung der Einlage.
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Ø Die Beschlüsse det Hauptversammlung v/erden, soweit nicht zwingende gesetzli-
che Vorschriften entgegenstehen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gefasst.

(3) Soweit das Gesetz eine IGpitalmehrheit vorsieht, reicht die einfache IQpital-
mehrheit âus, v/enn das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

(4) Die Hauptvetsammlung beschließt in den durch die Satzung vorgesehenen Fällen.

VI.
Jahresabschluss

s12
Jahresabschluss, ordentliche Haupwersammlung

(1) Der Vorstand hat in der nach $ 264 des Handelsgesetzbuches bestjmmten Frist
den Jahresabschluss sowie den Lagebedcht für das vergangene Geschä ftsjahr auf-
zustellen und dem Aufsichtstat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand dem Auf-
sichtsrat den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Ver-
wendung des Bilanzgewinns machen will. Der ,{.ufsichtsrat hat den Jahresab-
schluss, den Lagebericht und den Vorschlag fiir die Verwendung des Btlanzge-
winns zu prüfen.

Q) Vorstand und Âufsichtsrat stellen den Jahresabschluss fest, es sei denn, sie be-
schließen, die Feststellung des Jahtesabschlusses der Hauptversammlung zu über-
lassen' Stellen Vorstand und A.ufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie
Beträge bis zu Hälfte des Jahresübetschusses in eine andere Gewinnrücklage ein-
stellen.

(r.) Sie sind darüber hinaus ermächtigt, einen größeren Teil des Jahresüberschusses in
eine andere Gewinnrücklage einzustellen, solange die andere Gewinnrücklagen die

Iä1+. des Grundkapitals nicht übersteigen und sowie sie nach der Einstellung die
Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden.

Nach Feststellung des Jahresabschlusses oder nach Entscheidung, die Feststellung
des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu übedâssen, hat der Vorstanã
unvezüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb der
elsten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden hat. Sie beschließt
über die Entlastung des Votstands und des Aufsichtsrats sowie über die Verwen-
dung des Bilanzgewinns.

(4)
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s13
Grúndungskosten

Die mit det Gründung verbundenen I(osten (Gründungsaufwand bis zu 10.000 DM)
u/erden von der Gesellschaft getragen.



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Düsseldorf, den 25.07.2023

Dr. Leif Böttcher, Notar


